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RS OGH 1995/10/10 4Ob1629/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.10.1995

Norm

ABGB §1299 D

GBG §53

Rechtssatz

Bei Übergabsverträgen zwischen Verwandten, die eine Erbfolge vorwegnehmen sollen, ist die Erwirkung der

Anmerkung der Rangordnung für die beabsichtigte Veräußerung (§ 53 GBG) nicht geboten, in solchen Fällen sind - wie

vom Erstgericht ausdrücklich festgestellt - Rangordnungsanmerkungen nicht üblich.
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